1 Textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO 2017)

1.1 Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemal} § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulassigen Nutzungen ausgeschlossen.

1.2 Zahl der Wohnungen im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind je Einzelhaus hdchstens drei Wohnungen und je
Doppelhaushalfte hochstens zwei Wohnungen zulassig.

1.3 Nicht uiberbaubare Grundstiicksflachen

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen sind bis zu einem Abstand von 3 m zu
offentlichen Strallenverkehrsflachen Garagen und Uberdachte Stellplatze i. S. d. § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO nicht zulassig.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstlcksflachen, die an 6ffentliche Straldenverkehrs-
flachen mit der besonderen Zweckbestimmung (Ful3- und Radweg) angrenzen, durfen
die 0.g. Anlagen abweichend von Satz 1 mit einem Abstand von mind. 1,0 m zur
Verkehrsflache errichtet werden.

1.4 Hoéhe der baulichen Anlagen
Der untere Bezugspunkt fur die festgesetzten Hohen ist die Fahrbahnoberkante der
jeweiligen ErschlieBungsstralie in der Mitte vor dem jeweiligen Baukdrper.

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfulibodens (Sockelhohe SH) darf maximal
0,35 m Uber dem unteren Bezugspunkt liegen.

Die hochstzulassige Gebaudehdhe (H) betragt 9,0 m. Untergeordnete Gebaudeteile,
wie z. B. Antennen oder Schornsteine, bleiben unbericksichtigt.

1.5 Griunordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1i. V. m. § 1a BauGB)

1.5.1  Private Grunflache (PG) "Grunanlage"

Innerhalb der privaten Grunflache (PG) "Grunanlage" sind im Bereich der Flachen zum
Erhalten von Baumen und Strauchern die vorhandenen Laubgeholze dauerhaft zu
erhalten. Abgangige Gehdlze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen der
Pflanzliste 1 zu ersetzen. Im Ubrigen Bereich der privaten Grunflache ist die Anlage
eines maximal 3 m breiten befestigten Weges zulassig.

1.5.2  Offentliche Griinfliche (OG) "Regenwasserriickhaltebecken (RRB)"

Die 6ffentliche Griinflache (OG) "Regenwasserriickhaltebecken (RRB)" dient der
Anlage eines naturnah gestalteten Gewassers zur Regenwasserriuckhaltung und
-ableitung. Innerhalb der Flache ist der am Ostrand gesondert gekennzeichnete Bereich
nach § 30 BNatSchG geschutzt (GB-CLP 2912/53) und darf nicht beeintrachtigt werden.
Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten (s. a. nachrichtliche
Ubernahme Nr. 4.2).

Im Ubrigen, nicht als Schutzobjekt gekennzeichneten Bereich, ist eine Befestigung
(Bodenversiegelung) auf das unbedingt notwendige Mal} zu reduzieren und die
Griinflache im Ubrigen extensiv zu pflegen.

1.5.3 Flache zum Anpflanzen und Erhalten von Baumen und Strauchern
Die Flachen zum Anpflanzen und Erhalten von Baumen und Strauchern sind mit
Geholzen der Pflanzliste 2 zu bepflanzen. Es sind dabei mindestens 4 Arten der
Pflanzliste 2 in Anteilen zu je 15 % zu pflanzen. Abgangige Geholze sind durch
entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Weiterhin zulassig ist die Herstellung von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von
Regenwasser.

1.5.4 Festgesetzte Einzelbaume

Im Umkreis von 3 m vom Stammfuld der festgesetzten Einzelbaume sind Versiegelungen
sowie Aufschattungen und Abgrabungen zu vermeiden. Bei naturlichem Abgang, bei
einer Befreiung oder bei einer widerrechtlichen Beseitigung ist eine gleichartige Geholz-
anpflanzung gemaf Pflanzliste 1 vorzunehmen.

Bei Erdarbeiten im Traufbereich der festgesetzten Einzelbaume, z. B. bei Kabel-
verlegungsarbeiten sind die Vorschriften der DIN 18920 Garten- und Landschaftsbau
zu beachten.

Pflanzliste 1

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Fagus sylvatica  Rotbuche
Alnus glutinosa Schwarz-Erle Fraxinus excelsior Esche
Betula pendula Sandbirke Quercus robur Stieleiche
Carpinus betulus Hainbuche Tilia cordata Winterlinde

Pflanzliste 2

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Populus tremula  Zitter-Pappel
Alnus glutinosa Schwarz-Erle Prunus spinosa  Schlehe
Betula pendula Hange-Birke Quercus robur Stieleiche
Carpinus betulus Hainbuche Rosa canina Hunds-Rose
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Salix aurita Ohr-Weide
Corylus avellana Haselnuss Salix caprea Sal-Weide
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weilldorn  Salix cinrea Grau-Weide
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen Sambucus nigra  Schwarzer Holunder
Fagus sylvatica Rotbuche Sorbus aucuparia Eberesche
Frangula alnus Faulbaum Tilia cordata Winterlinde
Fraxinus excelsior Esche Viburnum opulus Gewdhnlicher
Schneeball
2 Ortliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)

21 Einfriedung

Als Grundstuckseinfriedung entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen sind nur lebende
Hecken oder Zaune aus Metall bzw. Holz bis zu einer Hohe von 1,5 m, bezogen auf
die Oberkante der angrenzenden Fahrbahn, zulassig. Zu Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung "Ful3- und Radweg" sind solche Einfriedungen auch mit gro3eren
Hohen bis 2 m zulassig. In die Einfriedung durfen Mauern nur als Pfeiler integriert
werden. Die Zaune sind als Uberwiegend offene, blickdurchlassige Einfriedung zu
gestalten. Die Verwendung von Kunststoff als Fertigelement oder als Flechtmaterial
ist unzulassig.

2.2 Gartengestaltung
Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundstiicke missen gemal § 9 Abs. 2 NBauO
als Grunflachen gestaltet werden. Stein- oder Schotterbeete sind nicht zulassig.
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes
fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3
der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der Gemeinde Saterland
diesen Bebauungsplan Nr. 145 "Kohlthun", bestehend aus der Planzeichnung und

den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, sowie den ortlichen Bauvorschriften,

als Satzung beschlossen.

Saterland, den ..........ccoeeveennneenn.

Burgermeister

Verfahrensvermerke

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Saterland hat in seiner Sitzungam .....................
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 "Kohlthun" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gultigen Fassung
AM i ortsblich bekannt gemacht worden.

Burgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Buro fur Stadtplanung, Gieselmann und Muller GmbH
Eschenplatz 2, 26129 Oldenburg, Tel.: 0441 - 59 36 55

Oldenburg, den ..........c..ouuennne..n.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Saterland hat in seiner Sitzungam .....................
dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung einschlie3dlich Umweltbericht
zugestimmt und die Verodffentlichung im Internet sowie zusatzlich die 6ffentliche Auslegung
gemaf § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veroffentlichung im Internet und der 6ffentlichen Auslegung wurden am
................................ ortsiblich bekannt gemacht und die Bekanntmachung in das Internet
eingestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrundung einschliel3lich Umweltbericht
wurden gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom .........oooviiiiiiiiiiinnnn. bis .o im
Internet veroffentlicht und zeitgleich im Rathaus der Gemeinde 6ffentlich ausgelegt.

Saterland, den ..........ccoeeeeenneenne.

Blrgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Saterland hat in seiner Sitzungam .....................
dem geanderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung einschlief3lich
Umweltbericht zugestimmt und die eingeschrankte Beteiligung gemal § 3 Abs. 3 BauGB
beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ...........cccccccvvennnnnees bis
............................. Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Blrgermeister

Planzeichenerklarung
Festsetzungen des Bebauungsplanes

Gemal Planzeichenverordnung 1990 und Baunutzungsverordnung 2017
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3 Hinweise

3.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 145 "Kohlthun" treten fir den Geltungsbereich
die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 78 "Sudlich Mihlendamm - Hollen", rechts-
kraftig seit dem 20.05.1998, der 1. Anderung, rechtskraftig seit dem 23.12.2010 und des
Bebauungsplanes Nr. 78 (Teilbereich Mischgebiet Hauptstrale), rechtskraftig seit dem
11.10.2005, aulRer Kraft.

3.2 Bodenfunde

Der 6stliche Teil des Plangebietes wird von einem Plaggenesch uberlagert. Vor Beginn
der Erdarbeiten ist in Abstimmung mit der Denkmalbehérde auf den dstlichen Teilflachen
eine archaologische Voruntersuchung in Form eines Suchstreifens durchzufuhren.

Sollten bei den weiteren geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frihgeschichtliche sowie

mittelalterliche und frihneuzeitliche Bodenfunde (das kdénnen u. a. sein: Tongefal3-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese
gemal § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und mussen der
zustandigen unteren Denkmalschutzbehorde beim Landkreis Cloppenburg oder dem
Nds. Landesamt fur Denkmalpflege - Abteilung Archaologie - Stutzpunkt Oldenburg,
Ofener Stralde 15, Tel. 0441 / 205766-15 unverzuglich gemeldet werden.

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehodrde vorher die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

3.3 Altablagerungen
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage
treten, so ist unverzuglich die untere Bodenschutzbehdrde zu benachrichtigen.

3.4 Sichtdreiecke
_ 7l Die dargestellten Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung
_ - und Bepflanzung in einer Héhe von 0,80 bis 2,50 m Uber der Fahrbahn
— T 7 freizuhalten (Einzelbaume, Lichtsignale und &hnliches kdnnen zugelassen
werden).

3.5 Artenschutz

Die Bauflachenvorbereitungen sowie notwendige Fallungs-, Rodungs- und Rickbau-
arbeiten sind aul3erhalb der Phase der sommerlichen Aktivitat der Fledermause und der
Brutzeit der gehdlzbritenden Vogel, d. h. nicht in der Zeit vom 1. Marz bis 30. September,
durchzufuhren. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor MalRnahmenbeginn

durch eine 6kologische Baubegleitung (Begehung der Planflache und Absuchen nach
potentiellen Nestern und Hohlen) sicherzustellen, dass keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande erfullt werden.

Als kurzfristiger Ausgleich fur den Verlust von Brutplatzen von Gehdlzbrutern sind Hohlen-
bruternistkasten (3 Kasten Star, Schlupflochdurchmesser 45 mm und 3 Kasten Blaumeise/
Sumpfmeise, Schlupflochdurchmesser 26 mm) in der nicht Gberplanten Umgebung (ab
etwa 50 m Abstand zum Baufeld in geeigneten Gehdlzstrukturen) sowie zwei Fledermaus-
quartiere an einem Baum oder ein Gebaude anzubringen. Es muss darauf geachtet
werden, dass die Kasten den jeweiligen Bedurfnissen der Arten entsprechen.

4 Nachrichtliche Ubernahmen

4.1 Gewasserrandstreifen geman § 38 WHG

————— Entlang des Grabens (Gewasser lll. Ordnung) ist ein Streifen von 5,0 m
Breite als Gewasserrandstreifen von jeglicher Anpflanzung, Einzaunung
und Bodenablagerung freizuhalten.

4.2 Umgrenzung von Schutzobjekten i. S. d. Naturschutzrechts

T T T Gesetzlich geschutztes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) i. V. m. § 24 Abs. 2 des Niedersachsischen

==

il

[T [T]

Naturschutzgesetzes (NNatSchG)

Es durfen keine Handlungen vorgenommen werden, die das gesetzlich geschuitzte Biotop
zerstoren oder sonst erheblich beeintrachtigen kdnnen.

Auch wer aus Unkenntnis ein besonders geschutztes Biotop zerstort oder schadigt,
handelt rechtswidrig und muss damit rechnen, dass ihn die Naturschutzbehoérde zur
Wiederherstellung des vorherigen Zustandes heranzieht (§ 2 Abs. 2 NNatSchG).

Der Rat der Gemeinde Saterland hat den Bebauungsplan nach Prufung der Stellung-
nahmen gemal § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ...........cccccoeeiiiiiiinnns als Satzung
(§ 10 BauGB) sowie die Begrindung einschlie3dlich Umweltbericht beschlossen.

Saterland, den ..........ccoeeeeunnnene.

Blrgermeister

AM ist ortsublich bekannt gemacht worden, dass die Gemeinde
Saterland diesen Bebauungsplan Nr. 145 "Kohlthun" beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 145 in Kraft.

Saterland, den ..........ccoeeevennnenen.

Blrgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Vorschriften gemaf § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenuber
der Gemeinde nicht geltend gemacht worden.

Saterland, den ..........ccoeeeeennennen.

Blrgermeister

Plangebiet

sw3 5o peS
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes
fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung: Ramsloh
Mafstab: 1:1000 Flur: 30

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2021 g
Landesamt fur Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg
Katasteramt Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskasters (Stand vom 09.12.2021).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich.

Friesoythe, den ...

Offentlich bestellter Vermessungsingenieur Siegel

Julius Dieckmann

Gemeinde Sateriand
Landkreis Cloppenburg

Stand: 28.08.2024

Bebauungsplan Nr. 145
" Kohlthun ™

Mit ortlichen Bauvorschriften

- Entwurf -

BP145.DWG



AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.7

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.6

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.7

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.6

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.6

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.7

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.7

AutoCAD SHX Text
Erle %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
Erle %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
%%c 0.5

AutoCAD SHX Text
%%c 0.4

AutoCAD SHX Text
%%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Erle %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
%%c 0.6

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.6

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.6

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.3

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.8

AutoCAD SHX Text
Buche %%c 0.4

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.5

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.8

AutoCAD SHX Text
Eiche %%c 0.6


	Pläne und Ansichten
	BBP
	BP



